
 

 
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

451-1 Jugendgerichtsgesetz (JGG) 
 

1. Aktualisierung 2012 (1. Januar 2012) 
 
 
Das Jugendgerichtsgesetz wurde durch Art. 3 des Gesetzes über die Besetzung der großen Straf- und 
Jugendkammern in der Hauptverhandlung und zur Änderung weiterer gerichtsverfassungsrechtlicher 
Vorschriften sowie des Bundesdisziplinargesetzes v. 6. Dezember 2011, BGBl. I S. 2554, mit Wirkung 
vom 1. Januar 2012 wie folgt geändert: 
 
 

alt 
 
§ 33a 
(1)-(2) ... 
 
§ 33b 

(1) ... 
(2) Bei Eröffnung des Hauptverfahrens be-

schließt die große Jugendkammer, daß sie in der 
Hauptverhandlung mit zwei Richtern einschließlich 
des Vorsitzenden und zwei Jugendschöffen be-
setzt ist, wenn nicht die Sache nach den allgemei-
nen Vorschriften einschließlich der Regelung des  
§ 74e des Gerichtsverfassungsgesetzes zur Zu-
ständigkeit des Schwurgerichts gehört oder nach 
dem Umfang oder der Schwierigkeit der Sache die 
Mitwirkung eines dritten Richters notwendig er-
scheint. Ist eine Sache vom Revisionsgericht zu-
rückverwiesen worden, kann die nunmehr zustän-
dige Jugendkammer erneut nach Satz 1 über ihre 
Besetzung beschließen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 
§ 33a Besetzung des Jugendschöffengerichts 
(1)-(2) (unverändert) 
 
§ 33b Besetzung der Jugendkammer 

(1) (unverändert) 
(2) Bei der Eröffnung des Hauptverfahrens 

beschließt die große Jugendkammer über ihre 
Besetzung in der Hauptverhandlung. Ist das 
Hauptverfahren bereits eröffnet, beschließt sie 
hierüber bei der Anberaumung des Termins zur 
Hauptverhandlung. Sie beschließt eine Beset-
zung mit drei Richtern einschließlich des Vor-
sitzenden und zwei Jugendschöffen, wenn 

1.  die Sache nach den allgemeinen Vor-
schriften einschließlich der Regelung des 
§ 74e des Gerichtsverfassungsgesetzes 
zur Zuständigkeit des Schwurgerichts 
gehört, 

2.  ihre Zuständigkeit nach § 41 Absatz 1 
Nummer 5 begründet ist oder 

3.  nach dem Umfang oder der Schwierigkeit 
der Sache die Mitwirkung eines dritten 
Richters notwendig erscheint. 

Im Übrigen beschließt die große Jugendkam-
mer eine Besetzung mit zwei Richtern ein-
schließlich des Vorsitzenden und zwei Jugend-
schöffen. 

(3) Die Mitwirkung eines dritten Richters ist 
nach Absatz 2 Satz 3 Nummer 3 in der Regel 
notwendig, wenn 

1.  die Jugendkammer die Sache nach § 41 
Absatz 1 Nummer 2 übernommen hat, 

2.  die Hauptverhandlung voraussichtlich 
länger als zehn Tage dauern wird oder 

3.  die Sache eine der in § 74c Absatz 1  
Satz 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes 
genannten Straftaten zum Gegenstand 
hat. 

(4) In Verfahren über die Berufung gegen ein 
Urteil des Jugendschöffengerichts gilt Absatz 2 
entsprechend. Die große Jugendkammer be-
schließt ihre Besetzung mit drei Richtern ein-



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) § 33a Abs. 1 Satz 2, ... 

 
§ 108 Zuständigkeit 

(1)-(2) ... 
(3) Ist wegen der rechtswidrigen Tat eines Her-

anwachsenden das allgemeine Strafrecht anzu-
wenden, so gilt § 24 Abs. 2 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes. Ist im Einzelfall eine höhere Strafe 
als vier Jahre Freiheitsstrafe oder die Unterbrin-
gung des Beschuldigten in einem psychiatrischen 
Krankenhaus, allein oder neben einer Strafe, oder 
in der Sicherungsverwahrung (§ 106 Abs. 3, 5, 6) 
zu erwarten, so ist die Jugendkammer zuständig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 121 Übergangsvorschrift 

(1) Für am 1. Januar 2008 bereits anhängige 
Verfahren auf gerichtliche Entscheidung über die 
Rechtmäßigkeit von Maßnahmen im Vollzug der 
Jugendstrafe, des Jugendarrestes und der Unter-
bringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 
oder einer Entziehungsanstalt sind die Vorschriften 
des Dritten Abschnitts des Einführungsgesetzes 
zum Gerichtsverfassungsgesetz in ihrer bisherigen 
Fassung weiter anzuwenden. 

(2) In den Ländern, die bis zum 1. Januar 2010 
noch keine landesgesetzlichen Regelungen zum 
Vollzug der Untersuchungshaft an jungen Gefan-
genen getroffen haben, gilt bis zum Inkrafttreten 
solcher Regelungen, längstens jedoch bis zum  
31. Dezember 2011, § 93 Abs. 2 in der bis zum  
31. Dezember 2009 geltenden Fassung fort. 

schließlich des Vorsitzenden und zwei Jugend-
schöffen auch dann, wenn mit dem angefoch-
tenen Urteil auf eine Jugendstrafe von mehr als 
vier Jahren erkannt wurde. 

(5) Hat die große Jugendkammer eine Be-
setzung mit zwei Richtern einschließlich des 
Vorsitzenden und zwei Jugendschöffen be-
schlossen und ergeben sich vor Beginn der 
Hauptverhandlung neue Umstände, die nach 
Maßgabe der Absätze 2 bis 4 eine Besetzung 
mit drei Richtern einschließlich des Vorsitzen-
den und zwei Jugendschöffen erforderlich ma-
chen, beschließt sie eine solche Besetzung. 

(6) Ist eine Sache vom Revisionsgericht zu-
rückverwiesen oder die Hauptverhandlung 
ausgesetzt worden, kann die jeweils zuständi-
ge Jugendkammer erneut nach Maßgabe der 
Absätze 2 bis 4 über ihre Besetzung beschlie-
ßen. 

(7) § 33a Abs. 1 Satz 2, ... 
 
§ 108 Zuständigkeit 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Ist wegen der rechtswidrigen Tat eines Her-

anwachsenden das allgemeine Strafrecht anzu-
wenden, so gilt § 24 Abs. 2 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes. Ist im Einzelfall eine höhere Strafe 
als vier Jahre Freiheitsstrafe oder die Unterbrin-
gung des Beschuldigten in einem psychiatrischen 
Krankenhaus, allein oder neben einer Strafe, oder 
in der Sicherungsverwahrung (§ 106 Abs. 3, 5, 6) 
zu erwarten, so ist die Jugendkammer zuständig. 
Der Beschluss einer verminderten Besetzung 
in der Hauptverhandlung (§ 33b) ist nicht zu-
lässig, wenn die Anordnung der Unterbringung 
in der Sicherungsverwahrung, deren Vorbehalt 
oder die Anordnung der Unterbringung in ei-
nem psychiatrischen Krankenhaus zu erwarten 
ist. 
 
§ 121 Übergangsvorschrift 

(1) Für am 1. Januar 2008 bereits anhängige 
Verfahren auf gerichtliche Entscheidung über die 
Rechtmäßigkeit von Maßnahmen im Vollzug der 
Jugendstrafe, des Jugendarrestes und der Unter-
bringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 
oder einer Entziehungsanstalt sind die Vorschriften 
des Dritten Abschnitts des Einführungsgesetzes 
zum Gerichtsverfassungsgesetz in ihrer bisherigen 
Fassung weiter anzuwenden. 

(2) Für Verfahren, die vor dem 1. Januar 
2012 bei der Jugendkammer anhängig gewor-
den sind, ist § 33b Absatz 2 in der bis zum  
31. Dezember 2011 geltenden Fassung anzu-
wenden. 

 
 



 

 
 

 (3) Hat die Staatsanwaltschaft in Verfahren, 
in denen über die im Urteil vorbehaltene oder 
die nachträgliche Anordnung der Sicherungs-
verwahrung zu entscheiden ist, die Akten dem 
Vorsitzenden des zuständigen Gerichts vor 
dem 1. Januar 2012 übergeben, ist § 74f des 
Gerichtsverfassungsgesetzes in der bis zum 
31. Dezember 2011 geltenden Fassung ent-
sprechend anzuwenden. 
 

 
 


